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sammen mit dem Kardinal Otto von S. Nicolaus in carcere Tulliano 
erstmals bei Kaiser Friedrich II.88), im November 1229 dann allein zum 
zweitenmal, um für den in Montecassino eingeschlossenen Kardinal­
bischof Pelagius freien Abzug zu erwirken und Friedens Verhandlungen 
mit dem Kaiser einzuleiten84). Im Sommer 1230 führte Thomas ge­
meinsam mit Johannes Halgrin, Kardinalbischof der Sabina, die schwie­
rigen Verhandlungen mit Friedrich II., die durch die Verträge von 
San Germano (Cassino) und Ceprano glücklich abgeschlossen werden 
konnten85). Wertvollen Einblick in diese Verhandlungen gewähren uns 
die Briefe aus dem freilich nur zum Teil erhaltenen Legationsregister 
des Thomas88). Im Oktober 1232 ging Thomas zusammen mit Rainald, 
Kardinalbischof von Ostia, nach Viterbo, um den Streit dieser Stadt 
mit Rom zu schlichten87). Im Sommer 1237 weilten Thomas und 
Rainald in Oberitalien, um den Frieden zwischen dem Kaiser und den 
lombardischen Städten zu vermitteln. Ihren Bemühungen war allerdings 
kein Erfolg beschieden88).
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Obwohl Thomas seit 1216 kein Amt in der päpstlichen Kanzlei inne­
hatte, verfaßte er doch, wohl meist in seinen Eigenschaften als Groß­
pönitentiar, Legat oder Auditor, nicht nur zahlreiche Privatbriefe, 
sondern auch amtliche Schreiben der Päpste und der Kurie. Allein in 
der Summa dictaminis des Thomas stehen etwa 70 Papstbriefe. Die 
Verfasserschaft des Thomas ist freilich nur in einem einzigen Falle, 
Summa I 1, dem berühmten Brief Honorius’ III. an Friedrich II. 
Miranda tais sensibus durch den Chronisten Salimbene ausdrücklich be­


